
Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche

Bundesbahn
ZULASSUNGSSCHEIN 

Zulassungs-Nr. 10 016/4GW

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter
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Rechtsgrundlagen

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt ge
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9. März 
1992 (BGBl. I, S. 3-91)
- Ausnahme Nr. E 18 -

Antragsteller

Dalli-Werke Mäurer + Wirtz 
5190 Stolberg 1

Hersteller der Verpackung

Seyfert Wellpappe GmbH & Co. 
3320 Salzgitter

Beschreibung der Bauart

Verpackung aus Pappe in Kistenform, die oben 
offen, an den Querseiten ausgespart ist und nach 
dem Befüllen mit 15 Stck. 400 ml-Aerosoldosen 
durch Schrumpffolie verschlossen wird.

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße:

Höhe:

Höchstzulässige Bruttomasse 

Werkstoffe der Verpackung:

Folienkarton

1 = 30,0 cm 
b = 17,7 cm

h = 25,7 cm

7,4 kg

Wellpappe und 
Folie

5 Anforderungen an die Bauart

5.1 Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 753 1. Nachtrag der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
10.06.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.
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5.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den .

6 Zulassung

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen.

7 Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind.

8 Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

\
4GW/Y8/S/.............

(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern)

/D/BAM 10 016 Seyfert

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung

9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Ausnahme Nr. E 18 solche Verpackun
gen zulässig sind.

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden.

9.3 Entfällt

9.4 Entfällt

9.5 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 7,4 kg 
nicht überschreiten.

9.6 Entfällt

9.7 Entfällt
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9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden.

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind.

11 Sonstiges

11.1 Entfällt

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt.

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei.

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht.

11.5 Dieser Zulassungsschein ersetzt den Zulassungs- 
schein-Nr. 9598/E 8/88 vom 17.06.1991 der Dalli- 
Werke Mäurer + Wirtz, 5190 Stolberg 1.

4950 Minden, 11.08.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf)


